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Die Gemeinde setzt sich nachfolgend mit den Argumenten der privaten Stel-
lungnahme auseinander.  
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass Sie Widerspruch gegen 
den Bebauungsplan einlegen. Dies ist im Rahmen einer gemeindlichen Sat-
zung rechtlich jedoch nicht möglich. Die Gemeinde wertet diese Stellungnah-
me als Einwand gegen die Planung. Diese werden nachfolgend behandelt: 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Eine Wiedernutzbarma-
chung von Flächen oder eine Nachverdichtung sind für das geplante Vorha-
ben nicht umsetzbar, da diese Flächen im Gemeindegebiet nicht vorhanden 
sind. 
 
Die Gemeinde hat sich im Rahmen der Planung eingehend mit Standortalter-
nativen auseinandergesetzt. Vor allem aufgrund seiner verkehrsgünstigen 
Lage und der Nachbarschaft zum vorhandenen Gewerbestandort wurde das 
Plangebiet ausgewählt, da so Synergieeffekte entstehen können, die an ande-
rer Stelle nicht möglich wären. Zudem ist der Standort durch die genannten 
Lagevorteile in gewissem Maße vorbelastet. Die beiden weiteren Standorte 
stehen für eine Überplanung indes nicht mehr zu Verfügung. Zum einen wur-
den bereits die Bebauungspläne Nr. 16 und Nr. 16.1 im Hauptort der Gemein-
de realisiert, zum anderen wurden die Flächen gegenüber der Deponie als 
Teil einer Ökokontomaßnahme der Deponie (Entsiegelung, Beweidung, Ver-
nässung) entwickelt. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 9 soll ein eingeschränktes Gewerbegebiet aus-
gewiesen werden. Diese Einschränkung bezieht sich jedoch ausschließlich 
auf die Lärmimmissionen, ansonsten sind alle Arten von Gewerbebetrieben 
zulässig. Deshalb wurden Emissionskontingente festgesetzt. Diese werden 
wiederum lediglich im Nachtzeitraum eingeschränkt. Dies ist gängige Praxis 
und setzt nicht ein ganzes Gewerbegebiet außer Kraft. Dies wurde zudem 
ausnahmslos zum Vorteil der Wohnnutzung in der Ortslage Lauen festgesetzt. 
Zwar scheinen die Flächen gegenüber der Deponie zunächst besser geeignet 
zu sein, da keine direkte Wohnnutzung angrenzt, allerdings liegen auch hier 
Vorbelastungen vor, die durchaus zu einer Einschränkung eines Gewerbege-
bietes führen können, z.B. der Betrieb der Deponie sowie die Windenergiean-
lagen. Zudem würden auch bei diesem Standort erhöhte Verkehre durch den 
Hauptort entstehen, wenn sich die Betriebe aus beiden Gewerbegebieten 
miteinander vernetzen. 
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Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Gemeinde Selmsdorf ein-
gehend mit den standortalternativen auseinandergesetzt hat und gerecht ab-
gewogen hat, welche Vorteile ein Gewerbegebiet am ausgewählten Standort 
hätte. 
 
Schutzgut Mensch 
Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis, weist die Einwenderin 
jedoch daraufhin, dass es unter Punkt 3.1 im Umweltbericht heißt, dass „im 
späteren Genehmigungsverfahren für konkrete Bauvorhaben […] in einer 
detaillierten Untersuchung nach TA Lärm die Vereinbarkeit mit den getroffe-
nen Festsetzungen nachzuweisen [ist]“. Die Lärmkontingente und Lärmfest-
setzungen sind im Bebauungsplan abschließend geregelt. Es ist jedoch nicht 
Aufgabe des Bebauungsplanes für einzelne Vorhaben nachzuweisen, dass 
die Betriebe die Festsetzungen einhalten. Dies ist Teil des Baugenehmi-
gungsverfahrens und kann entsprechend erst bei konkreten Bauvorhaben 
Anwendung finden. 
 
In den Ausführungen zum Schutzgut Mensch wird darauf verwiesen, dass das 
Plangebiet derzeit keine Erholungsfunktion besitzt. Es handelt sich im We-
sentlichen um eine Ackerfläche. Diese besitzt keine maßgebliche Erholungs-
funktion. Innerhalb der Gehölzflächen sind keine Wegeverbindungen vorhan-
den, die zur Regeneration genutzt werden könnten. Wenngleich ein Acker-
randstreifen augenscheinlich für das Ausführen von Hunden genutzt wird, 
stellt dies keine ausgewiesene Erholungsfläche dar. Diese Nutzung wurde 
berücksichtigt und kann auch mit Umsetzung der Planungsziele weiter erfol-
gen.  
Unter Berücksichtigung, dass keine maßgebliche Erholungsnutzung auf der 
Fläche vorhanden ist, kann hier keine Verschlechterung gesehen werden.  
 
Schutzgut Pflanzen und Tieren 
Im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) wird unter Punkt 4.2 die Arten-
gruppe Fledermäuse behandelt. Das Plangebiet wurde als mögliches Teil-
jagdrevier identifiziert. Es wird auf die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 
eingegangen. Die untere Naturschutzbehörde stimmt den Ausführungen des 
AFB zu.  
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In Bezug auf die Leitstrukturen wird ausgeführt, dass keine Leitstrukturen 
vorhanden sind, die in Nord-Süd-Richtung mit der Umsetzung der Planung 
unterbrochen werden. Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Ausfüh-
rungen, um missverständliche Aussagen zu der vorhandenen Straße bzw. 
Waldrand zu vermeiden.  
Dennoch ist keine erneute bzw. detaillierte Untersuchung der Artengruppe 
Fledermäuse erforderlich (s.o.). 
 
 
 
 
 
Aussagen im AFB:  
„Im Ergebnis der Relevanzanalyse wurde ein Vorkommen von Säugetieren 
(ohne Fledermäuse) nach Anhang IV der FFH- Richtlinie im Untersuchungs-
raum ausgeschlossen. Die in Mecklenburg-Vorpommern potenziell vorkom-
menden Arten, wie beispielsweise Fischotter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber) 
und Haselmaus (Muscardinus avellanarius), sind aufgrund fehlender Habi-
tatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht festzustellen. Entscheidend hierfür 
sind u. a. trockene Bedingungen. Für die Haselmaus fehlen im Plangebiet 
strauchbestandene geeignete Waldbereiche mit einem vorzugsweise hohen 
Haselanteil. 
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Arten-
gruppe Säugetiere (ohne Fledermäuse) gegeben. Eine Prüfung der Verbots-
tatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt.“ 
 
Diese Argumentation wird von der uNB mitgetragen. Die Vorwürfe werden 
zurückgewiesen. Die beigefügten Fotos tragen nicht zur Beweisführung der 
Gegendarstellung bei.  
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Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Abhandlung der Belange wurden auch 
mögliche Migrationsbewegungen von Amphibien berücksichtigt. Es konnte 
anhand von Luftbildauswertungen und Begehungen ermittelt werden, dass 
sich Gewässer östlich (Großer See) und westlich (Kleiner See) der Ortslage 
Lauen befinden. Migrationsbeziehungen werden mit der Errichtung des Ge-
werbegebietes nicht behindert, da es nicht auf einem nachvollziehbaren Wan-
derkorridor liegt. Zwischen den benannten Seen befindet sich zudem die Orts-
lage Lauen als Hindernis.  
Des Weiteren befinden sich Gewässer nördlich des bestehenden Gewerbe-
gebietes. Zwischen dem geplanten und dem vorhandenen Gewerbegebiet 
befindet sich die Bundesstraße 104 als deutliche Störquelle.  
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass generell Wanderbeziehungen zwi-
schen Laichgewässern zu betrachten sind und das bei alleiniger Betrachtung 
der Entfernung der Gewässer in der Umgebung des Plangebietes diese Wan-
derbeziehungen auch nicht ausgeschlossen werden können, jedoch werden 
Beeinträchtigungen, die zu Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG füh-
ren auf der Grundlage der soeben dargestellten Argumentation ausgeschlos-
sen. Diese Argumentation wird auch von der unteren Naturschutzbehörde 
mitgetragen.  
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Wie bereits erläutert bezieht sich die „Einschränkung“ des Gewerbegebiets 
lediglich auf die Lärmimmissionen im Nachtzeitraum. Dadurch wird die Aus-
weisung eines Gewerbegebietes nicht unwirksam. Die Standortwahl hat die 
Gemeinde Selmsdorf geprüft und gerecht abgewogen. 
 
Die Argumentation zu einem fehlerhaften Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
wurde mit der obenstehenden Darstellung widerlegt. Eine weitere Untersu-
chung entfällt.  
 
Die abgegebene Stellungnahme wird im Rahmen der Abwägung behandelt. 
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Die Gemeinde setzt sich nachfolgend mit den Argumenten der privaten Stel-
lungnahme auseinander.  
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt zur Kenntnis, dass Sie Widerspruch gegen 
den Bebauungsplan einlegen. Dies ist im Rahmen einer gemeindlichen Sat-
zung rechtlich jedoch nicht möglich. Die Gemeinde wertet diese Stellungnah-
me als Einwand gegen die Planung. Diese werden nachfolgend behandelt: 
 
Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Pläne 
zur Entwicklung eines Gewerbegebietes gibt es jedoch bereits deutlich länger 
als das LSG existiert. Der damalige Leiter der unteren Naturschutzbehörde 
sagte der Gemeinde vor Ausweisung des LSG die Flächenherausnahme zu, 
wenn sie die Pläne konkretisieren. 
Die Gemeinde Selmsdorf hat sich im Rahmen der Planung mit mehreren 
Standortalternativen auseinandergesetzt. Das Plangebiet hat sich dabei als 
am geeignetsten erwiesen. 
Zwar scheinen die Flächen gegenüber der Deponie zunächst besser geeignet 
zu sein, da keine direkte Wohnnutzung angrenzt, allerdings liegen auch hier 
Vorbelastungen vor, die durchaus zu einer Einschränkung eines Gewerbege-
bietes führen können, z.B. der Betrieb der Deponie sowie die Windenergiean-
lagen. Zudem würden auch bei diesem Standort erhöhte Verkehre durch den 
Hauptort entstehen, wenn sich die Betriebe aus beiden Gewerbegebieten 
miteinander vernetzen. Mittlerweile stehen die Flächen außerdem nicht mehr 
zur Verfügung, da sie als Teil einer Ökokontomaßnahme der Deponie (Ent-
siegelung, Beweidung, Vernässung) entwickelt wurden. 
 
Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
Im Rahmen des Umweltberichtes unter dem Schutzgut Landschaft erfolgte 
eine detaillierte Analyse der vorhandenen Landschaftselemente sowie der 
betroffenen Nutzergruppen. Dabei wurde herausgearbeitet, dass mit den Ein-
wohnern der Ortslage Lauen sensible Nutzergruppen vorhanden sind. Auf-
grund der vorhandenen Strukturen (Gehölze, Böschung) wird das Gewerbe-
gebiet aus der Ortslage Lauen heraus kaum erkennbar sein. Bundesstraßen-
nutzer oder Nutzer innerhalb des vorhandenen Gewerbegebietes werden als 
weniger empfindlich gegenüber Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
eingestuft. 
 
Des Weiteren wurde der Standort im Hinblick auf größere unzerschnittene 
landschaftliche Freiräume betrachtet. Das hier betrachtete Plangebiet befindet 
sich in der bestehenden Zerschneidungsachse der B 104.  
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Zusammenfassend kann im Umweltbericht festgestellt werden, dass dem 
Plangebiet keine hohe Bedeutung auf das Landschaftsbild zukommt. Grund 
hierfür sind die bestehenden Vorbelastungen durch das vorhandene Gewer-
begebiet und die Bundesstraße. Zudem bleiben die Grünstrukturen in den 
Randbereichen des Plangebietes erhalten. Die Höhe der Gebäude wird auf 
maximal 11 m Firsthöhe beschränkt.  
 

 
Landschaftsbild - Darstellung wichtiger Sichtbeziehung, topographische Karte 
© GeoBasis DE/M-V, 2021, eigene Darstellung. 

 
Die Gemeinde trifft gleichzeitig Festsetzungen über die äußere Gestaltung der 
baulichen Anlagen im Wesentlichen die Gliederung und Materialverwendung 
für Fassaden, wodurch die Auswirkungen auf das Landschaftsbild abgemildert 
werden.  
 
Das Plangebiet stellt sich im Wesentlichen als ackerbauliche genutzte Fläche 
dar. In den südlichen Randbereichen sind Gehölzstrukturen vorhanden. Ge-
nerell wird den beschriebenen Biotopstrukturen keine Erholungsnutzung zu-
geschrieben. 
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Im konkreten Fall ist dem Planverfasser jedoch bekannt, dass das der Acker-
randbereich für Spaziergänge genutzt wird. Die Gehölzbereiche weisen keine 
Erholungspfade auf. Der genutzte Spazierweg bleibt mit der Umnutzung der 
Planungsziele erhalten.  

 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass grundsätzlich jede bauliche Entwick-
lung auch mit negativen Auswirkungen in Verbindung steht. Im Zusammen-
hang mit dem hier vorliegenden Bebauungsplan erfolgte eine intensive Ausei-
nandersetzung mit der Standortwahl.  
 
Nördlich der B 105 sind alle Flächen außerhalb der Siedlungslagen als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die Gemeinde ist jedoch, um eine wirt-
schaftliche Entwicklung zu gewährleisten, auf die Ausweisung dieser Gewer-
beflächen angewiesen. Die Nachfrage besteht weiterhin. Die untere Natur-
schutzbehörde stimmt einer Herauslösung unter Schaffung einer entspre-
chenden Randbegrünung am östlichen Plangebietsrand zu.  
 
Die Dorfstraße in Lauen soll sich in keiner Weise zu einem Autobahnzubringer 
entwickeln. Um dies zu gewährleisten sind ggf. Maßnahmen mit dem Land-
kreis abzustimmen, um z.B. entsprechende Beschilderungen aufstellen zu 
können. Dies ist jedoch aus planungsrechtlichen Aspekten nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanes. 
 
Des Weiteren wird die gewählte Ausgleichsfläche nicht „irgendwo“ angesie-
delt. Als Kompensationsmaßnahme wurde ein gemeindeeigenes Ökokonto 
ausgewählt. Dass dieser Bereich bereits jetzt als naturbelassen angesehen 
werden kann, ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Selmsdorf mit 
der Schaffung der Fläche ein Ökokonto eingerichtet hat. Dieser Flächenan-
kauf wurde aufgrund des Bebauungsplanes Nr. 9 durchgeführt, an einer Stel-
le, an der das Grüne Band sehr schmal ist. Zudem wurden die Entwicklungs- 
und Pflegemaßnahmen durch einen Umweltplaner begleitet, um auf dem 
Plangebiet ähnlichen Böden den Ausgleich realisieren zu können. 
 
Die Gemeinde Selmsdorf hat im Rahmen der Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 9 alle Maßgaben beachtet und gerecht untereinander abgewogen. 
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Die Anmerkungen werden nachfolgend behandelt: 
 
1. Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Gemäß dem Regio-
nalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) kommt 
der Gemeinde Selmsdorf eine Sonderrolle entsprechend der Grundzentren 
zu. Diese sollen in besonderen Maße Entwicklungsimpulse für Wohnfunktio-
nen und für Gewerbe aufnehmen. Die Gemeinde Selmsdorf soll demnach die 
gewerbliche Bauflächenentwicklung entsprechend ihres Eigenbedarfs entwi-
ckeln. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen innerhalb des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 erkennt die Gemeinde sehr wohl einen erhöhten Bedarf an 
gewerblichen Bauflächen. Die Interessenten kommen unter anderem aus 
Selmsdorf, Lüdersdorf und Lübeck und es werden unterschiedliche Flächen-
maße nachgefragt. Die Gemeinde Selmsdorf selektiert aufgrund dieser hohen 
Nachfrage und hat bereits Logistiker, Lagerplätze und die Anfrage eines 
Baumarktes abgelehnt. 
 
2. Nördlich der B 105 sind alle Flächen außerhalb der Siedlungslagen als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die Gemeinde ist jedoch, um eine 
wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten, an der Ausweisung dieser Ge-
werbeflächen interessiert. Die Nachfrage besteht weiterhin. Die untere Natur-
schutzbehörde stimmt einer Herauslösung unter Schaffung einer entspre-
chenden Randbegrünung am östlichen Plangebietsrand zu.  
Das Plangebiet stellt kein Nationales Naturmonument dar. Es ist vorgesehen, 
Flächen des sogenannten „Grünen Bandes“ als Nationales Naturmonument 
auszuweisen. Das Plangebiet ist jedoch KEIN Bestandteil des „Grünen Ban-
des“. Dieser Einschätzung stimmt auch die untere Naturschutzbehörde zu. 
Das Plangebiet stellt sich aktuell überwiegend als Ackerfläche dar. Wenn-
gleich es ein Potential auf der Fläche für die Entwicklung von Trockenrasen-
strukturen gibt, hat sich die Gemeinde in sorgfältiger Abwägung unter Berück-
sichtigung der bestehenden Vorbelastungen für diesen Standort entschieden.  
Es erfolgt eine Auseinandersetzung der Auswirkungen der Planung auf das 
Grüne Band. Zudem hat die Gemeinde an einer Stelle, an der das Grüne 
Band sehr schmal ist, Flächenankäufe getätigt, um eine Ökokontomaßnahme 
umzusetzen. Diese wurde für die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen durch 
einen Umweltplaner begleitet, um auf dem Plangebiet ähnlichen Böden den 
Ausgleich realisieren zu können. 
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3. Diese Aussage ist nicht korrekt. Im zweistufigen Regelverfahren zur Auf-
stellung von Bebauungsplänen ist die Umweltverträglichkeitsprüfung sozusa-
gen integriert. Im Rahmen des Umweltberichts wurden alle Schutzgüter be-
handelt. Die Erarbeitung einer gesonderten UVP gemäß UVPG ist nicht ange-
zeigt. 
 
4. Der Vorwurf der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) sei mangelhaft, 
wird zurückgewiesen. Der AFB erfolgt auf der Grundlage einer Potentialab-
schätzung. Dabei wird von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen. Die 
zuständige Behörde (hier: untere Naturschutzbehörde) stimmt den Ausfüh-
rungen des AFB zu. Die bloße Behauptung einer angeblichen, planerischen 
Unzulänglichkeit läuft an dieser Stelle ins Leere. Der Vorwurf wird nicht be-
legt, es drängt sich der Eindruck auf, die Formulierung wurde lediglich unge-
prüft abgeschrieben. 
 
5. Im Zusammenhang mit der Biotopkartierung wurden alle Biotoptypen im 
Umfeld von 200 m erfasst (siehe Anlage 6 der Hinweise zur Eingriffsregelung 
2018). Somit werden auch alle höherwertigen Biotopstrukturen im planungsre-
levanten Umfeld erfasst und mittelbare Beeinträchtigungen berücksichtigt. Im 
östlichen Anschluss befindet sich eine gesetzlich geschützte Biotopstruktur. 
Aus diesem Grund wird hier ein Gehölzstreifen eingeplant, der als Abschirm-
grün wirkt.  
 
6. Im Umweltbericht unter Punkt 5.2 ist eine ausführliche Biotopkartierung und 
-beschreibung im Umfeld bis 200 m dargestellt. Ebenso sind im AFB eine 
hinreichende Habitatbeschreibung für das Plangebiet für im Hinblick auf eine 
Relevanz für die einzelnen Artengruppen vorhanden. Der Vorwurf wird dem-
entsprechend zurückgewiesen. 
 
7. Im AFB wird das Plangebiet als überwiegend ackerbauliche Nutzfläche 
dargestellt. Es wurden weiterhin die Gehölzstrukturen in den Randbereichen 
auf eine mögliche Nutzung der relevanten Artengruppen untersucht. Mit Aus-
nahme der Artengruppe Brutvögel konnte das Eintreten von Verbotstatbe-
ständen gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. Es liegt die Zu-
stimmung der unteren Naturschutzbehörde vor.  
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8. Die Aussage ist inkorrekt. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, die einen 
externen Gutachter zwingend erforderlich macht. Das beauftragte Planungs-
büro verfügt neben Stadtplaner*innen auch über fachlich geeignet Land-
schaftsplaner*innen. 
 
9. Der Umweltbericht setzt sich mit möglichen Auswirkungen auf die Natura 
2000-Gebiete auseinander. Die Gemeinde kommt zu der Ansicht, dass erheb-
liche Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden können. Die 
untere Naturschutzbehörde stimmt dieser Einschätzung zu.  
Es gibt keine Regelung zur Durchführung einer Prüfung aufgrund einer gewis-
sen Entfernung des Vorhabens zum Schutzgebiet. Es kommt maßgeblich auf 
die Wirkung durch das Vorhaben und die Schutz- und Erhaltungsziele an. 
Gesetzliche Grundlage bildet der § 34 BNatSchG. Es wird wie folgt im Um-
weltbericht argumentiert:  
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Pläne 
und Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit 
mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, wenn 
sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen ge-
eignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der 
Verwaltung des Gebietes dient. Durch diese Vorschrift wird Artikel 6 Abs. 3 
der FFH-Richtlinie (FFH-RL) in nationales Recht umgesetzt.  
 
Maßstab für die Erheblichkeit von Gebietsbeeinträchtigungen sind die für das 
Gebiet maßgeblichen Erhaltungsziele, also die Festlegungen zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der in einem 
GGB vorkommenden Lebensräume und Arten nach den Anhängen I und II 
FFH-RL. Die Erhaltungsziele ergeben sich aus der Schutzerklärung bzw. aus 
dem Managementplan für das Gebiet.  

 
Im Zusammenhang mit dem hier behandelten Plangebiet wird festgestellt, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden kön-
nen. Diese Schlussfolgerung basiert auf folgender Argumentation: 

- Die Planungsziele des hier vorgesehenen Gewerbestandortes bezie-
hen sich im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst. Die Schutzgebie-
te befinden sich in einem Mindestabstand von 300 m Entfernung. 

- Die Schutz- und Erhaltungsziele beziehen sich zum einen auf die 
Küsten- und Gewässerbereiche und zum anderen auf Moorbereiche. 
Durch die Planungsziele liegen hier keine Beeinträchtigungen dieser 
spezifischen FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten vor.  
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- Es sind anthropogene Vorbelastungen zwischen den Natura 2000-
Schutzgebieten und dem Plangebiet vorhanden. Es handelt sich da-
bei um weitere Gewerbestandorte, eine Ortslage und eine Bundes-
straße.  

 
Aufgrund dieser Argumentation wird auf die Durchführung einer FFH-
Vorprüfung verzichtet.  
 
10. Im Rahmen des Umweltberichts wurden alle Schutzgüter betrachtet und 
die relevanten Projektwirkungen untersucht. Der zuständige Landkreis ist mit 
den Inhalten der Planung einverstanden und fordert keine tiefergreifenden 
Untersuchungen. Daher geht auch die Gemeinde Selmsdorf von keinen weite-
ren Beeinträchtigungen des Biotopverbundes aus. 
 
11. Zwar scheinen die Flächen gegenüber der Deponie zunächst besser ge-
eignet zu sein, da keine direkte Wohnnutzung angrenzt, allerdings liegen auch 
hier Vorbelastungen vor, die durchaus zu einer Einschränkung eines Gewer-
begebietes führen können, z.B. der Betrieb der Deponie sowie die Windener-
gieanlagen. Zudem würden auch bei diesem Standort erhöhte Verkehre durch 
den Hauptort entstehen, wenn sich die Betriebe aus beiden Gewerbegebieten 
miteinander vernetzen. Die Gemeinde hat im Rahmen der Standortwahl alle 
Möglichkeiten untersucht und gerecht untereinander abgewogen. Mittlerweile 
stehen die Flächen außerdem nicht mehr zur Verfügung, da sie als Teil einer 
Ökokontomaßnahme der Deponie (Entsiegelung, Beweidung, Vernässung) 
entwickelt wurden. 
 
12. Beide Gewerbegebiete werden über einen Knotenpunkt von der benann-
ten Bundesstraße erschlossen. Die fehlenden natürlichen Verbindungen spre-
chen für die Wahl des Standortes, da Wanderbeziehungen von Tieren, eine 
Trittsteinfunktion des Plangebietes etc. deutlich eingeschränkt bzw. verhindert 
werden.  
 
13. Eine eingeschossige Bebauung ist für ein Gewerbegebiet nicht wirtschaft-
lich und auch kaum praktikabel und wird daher seitens der Gemeinde abge-
lehnt. Zudem wurde die Festsetzung der Firsthöhen unter Berücksichtigung 
der Höhe der Waldflächen getroffen, sodass das geplante Gewerbegebiet zur 
Ortslage Lauen hin abgeschirmt wird. 
Seitens der Gemeinde Selmsdorf wird die Begrünung von Dächern und Fas-
saden grundsätzlich als positiv eingestuft. Dies ist innerhalb des Bebauungs-
planes grundsätzlich möglich. 
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Das Plangebiet ist KEIN Bestandteil des Grünen Bandes. Dies wird von der 
unteren Naturschutzbehörde bestätigt.  
 
Das Plangebiet wurde überwiegend als Ackerfläche aufgenommen. Das Ar-
tenpotenzial ist dementsprechend eher als gering anzusehen.  
 
Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung für den hier behandelten Bebauungsplan. Diese wurde 
zudem im Rahmen des Umweltberichts abgehandelt, indem alle Schutzgüter 
eingehend betrachtet wurden. 
 
Die Gemeinde nimmt die Unterstützung der Bürgerinitiative Grünes Bandes 
zur Kenntnis.  
Nördlich der B 105 sind alle Flächen außerhalb der Siedlungslagen als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die Gemeinde ist jedoch, um eine wirt-
schaftliche Entwicklung zu gewährleisten, an der Ausweisung dieser Gewer-
beflächen interessiert. Die Nachfrage besteht weiterhin. Die untere Natur-
schutzbehörde stimmt einer Herauslösung unter Schaffung einer entspre-
chenden Randbegrünung am östlichen Plangebietsrand zu.  
Das Plangebiet stellt kein Nationales Naturmonument dar. Es ist vorgesehen 
Flächen des sogenannten „Grünen Bandes“ als Nationales Naturmonument 
auszuweisen. Das Plangebiet ist jedoch KEIN Bestandteil des „Grünen Ban-
des“. Dieser Einschätzung stimmt auch die untere Naturschutzbehörde zu. 
Das Plangebiet stellt sich aktuell überwiegend als Ackerfläche dar. Wenn-
gleich es ein Potential auf der Fläche für die Entwicklung von Trockenrasen-
strukturen gibt, hat sich die Gemeinde in sorgfältiger Abwägung unter Berück-
sichtigung der bestehenden Vorbelastungen für diesen Standort entschieden.  
Es erfolgt eine Auseinandersetzung der Auswirkungen der Planung auf das 
Grüne Band.  
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Die Gemeinde setzt sich nachfolgenden mit den Argumenten der privaten 
Stellungnahme auseinander: 
 
Die Gemeinde widerspricht dem Vorwurf, dass der Bebauungsplan erhebliche 
Mängel enthält.  
Die Gemeinde nimmt die Meinung des Verfassers zur Kenntnis, dass eine 
LSG-Herauslösung fraglich und Anfechtungsklagen zu erwarten seien. Die 
Gemeinde arbeitet sorgfältig, fahrlässige Risiken wurden nicht erkannt. 
 
Aufgrund der Unvereinbarkeit der Planungsziele mit den Zielen des Land-
schaftsschutzgebietes wurde ein Herauslösungsverfahren begonnen. Gemäß 
der Stellungnahme der zuständigen uNB befindet sich dieses Verfahren kurz 
vor dem Abschluss. Die zu klärenden Punkte wurden bereits mit der uNB im 
Nachgang zur Stellungnahme erörtert. Es wurde eine Lösung gefunden, so 
dass die Gemeinde nun von einem zeitnahen Abschluss des Herauslösungs-
verfahrens ausgeht. Unter Beachtung der mit der uNB benannten Maßgaben 
wird die beantragte Herauslösung in Aussicht gestellt. Ebenso wurde mit der 
uNB darüber Konsens erzielt, dass es sich bei dem Plangebiet um keinen 
Bestandteil des Grünen Bandes handelt, es sich jedoch im weiteren Funkti-
onsraum des Grünen Bandes befindet. Das Plangebiet wäre somit ohnehin 
nicht Bestandteil der Ausweisung des Nationalen Naturmonuments geworden. 
Des Weiteren wurde in den Planunterlagen detailliert der Standort betrachtet. 
Es liegen anthropogene Vorbelastungen durch das bestehende Gewerbege-
biet und die Tank- und Raststätte vor. Des Weiteren wirkt die Bundesstraße 
als deutliche Zerschneidungsachse.  
Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Bebauungsplanes auch mit alternati-
ven Standorten auseinandergesetzt. Für den gewählten Standort sprechen 
die benannten Vorbelastungen und die Nichtverfügbarkeit der anderen unter-
suchten Flächen Gleichzeitig gewährleisten die benannten Strukturen eine 
gute verkehrliche Anbindung und mögliche erwünscht Synergieeffekte mit 
dem vorhandenen Gewerbegebiet. Zudem stehen andere vergleichbare Flä-
chen innerhalb des Gemeindegebietes nicht zur Verfügung.  
 
Wie bei jeder Bauleitplanung steht den Einwendern zu, eine Normenkontroll-
klage einzureichen. Das OVG prüft dessen Zulässigkeit. 
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1. Der geplante Radweg verläuft im Südosten des Plangebietes bis zur Gins-
terfläche. Die Gemeinde wollte diesen eigentlich bis zur Tank- und Raststätte 
fortführen. Da allerdings auch die Ginsterfläche innerhalb des LSG liegt, wur-
de seitens des Landkreises Nordwestmecklenburg keine Weiterführung im 
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 9 in Aussicht gestellt. Dies wird im Nach-
gang des Bebauungsplanes weiter zu klären sein. Die Gemeinde beabsichtigt 
nach wie vor eine sichere Radwegeverbindung herzustellen und den im Be-
bauungsplan dargestellten Fuß- und Radweg bis an den vorhandenen Weg 
im Bereich der Tankstelle weiterzuführen. Dies wäre auch bereits Inhalt des 
Bebauungsplanes gewesen, wenn die untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises NWM diese Vorgehensweise nicht verworfen hätte. Die Darstellung 
des Fußweges im LSG hätte dazu geführt, dass der Bebauungsplan nicht 
genehmigungsfähig gewesen wäre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wie bereits erläutert, stimmt die untere Naturschutzbehörde der Einschät-
zung zu, dass es sich bei dem hier betrachteten Plangebiet um keinen Be-
standteil des Grünen Bandes handelt.  
Die Ausweisung des Grünen Bandes als Nationales Naturmonument wird von 
der Gemeinde zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde sieht hier jedoch keine 
direkten Beeinträchtigungen durch die angestrebte Planung.  
 
 
Die Herauslösung aus dem LSG wird vor Abwägungs- und Satzungsbe-
schluss rechtskräftig vollzogen sein. 
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3. Im Rahmen des Bebauungsplanes erfolgte eine Auseinandersetzung mit 
der Schutzgebietskulisse. Hier ist prinzipiell zwischen internationalen Schutz-
gebieten wie den europäischen Natura 2000-Gebieten und nationalen 
Schutzgebieten, wie den angesprochenen LSG, zu unterscheiden.  
Der Umweltbericht setzt sich mit möglichen Auswirkungen auf die Natura 
2000-Gebiete auseinander. Die Gemeinde kommt zu der Ansicht, dass erheb-
liche Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden können. Die 
untere Naturschutzbehörde stimmt dieser Einschätzung zu.  
 
Dass die Fläche eine wichtige Verbindung der beiden LSG ist, ist eine fachlich 
nicht belastbare Behauptung. Die Teschower Halbinsel befindet sich in einer 
Entfernung von mehreren Kilometern. Die behauptete Vernetzung ist unkor-
rekt. 
Auch die Behauptung eine Herauslösung von Flächen aus dem LSG wäre nur 
in Ausnahmen und bei geringer Schutzwürdigkeit ist falsch. Eine Herauslö-
sung ist möglich, wenn die herausgelöste Fläche für den Schutzzweck des 
LSG nicht zwingend notwendig ist. Die Pläne zur Entwicklung eines Gewer-
begebietes gab es zudem bereits deutlich länger als das LSG existiert. Der 
damalige Leiter der unteren Naturschutzbehörde sagte der Gemeinde vor 
Ausweisung des LSG die Flächenherausnahme zu, wenn sie die Pläne kon-
kretisieren. 
 
 
Es gibt keine Regelung zur Durchführung einer Prüfung aufgrund einer gewis-
sen Entfernung des Vorhabens zum Schutzgebiet. Es kommt maßgeblich auf 
die Wirkung durch das Vorhaben und die Schutz- und Erhaltungsziele an. 
Gesetzliche Grundlage bildet der § 34 BNatSchG. Es wird wie folgt im Um-
weltbericht argumentiert:  
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Pläne 
und Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit 
mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, wenn 
sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen ge-
eignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der 
Verwaltung des Gebietes dient. Durch diese Vorschrift wird Artikel 6 Abs. 3 
der FFH-Richtlinie (FFH-RL) in nationales Recht umgesetzt.  
 
Maßstab für die Erheblichkeit von Gebietsbeeinträchtigungen sind die für das 
Gebiet maßgeblichen Erhaltungsziele, also die Festlegungen zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der in einem 
GGB vorkommenden Lebensräume und Arten nach den Anhängen I und II  
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FFH-RL. Die Erhaltungsziele ergeben sich aus der Schutzerklärung bzw. aus 
dem Managementplan für das Gebiet.  
 
Im Zusammenhang mit dem hier behandelten Plangebiet wird festgestellt, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden kön-
nen. Diese Schlussfolgerung basiert auf folgender Argumentation: 

- Die Planungsziele des hier vorgesehenen Gewerbestandortes bezie-
hen sich im Wesentlichen auf das Plangebiet selbst. Die Schutzgebie-
te befinden sich in einem Mindestabstand von 300 m Entfernung. 

- Die Schutz- und Erhaltungsziele beziehen sich zum einen auf die 
Küsten- und Gewässerbereiche und zum anderen auf Moorbereiche. 
Durch die Planungsziele liegen hier keine Beeinträchtigungen dieser 
spezifischen FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten vor.  

 
- Es sind anthropogene Vorbelastungen zwischen den Natura 2000-

Schutzgebieten und dem Plangebiet vorhanden. Es handelt sich da-
bei um weitere Gewerbestandorte, eine Ortslage und eine Bundes-
straße.  

Aufgrund dieser Argumentation wird auf die Durchführung einer FFH-
Vorprüfung verzichtet.  
 
Die Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde wurden bereits dar-
gelegt. Es sind alle Flächen außerhalb der bestehenden Siedlungsbereiche 
als LSG ausgewiesen, so dass hier im Sinne einer Entwicklung der Gemeinde 
ggf. Herauslösungen in Betracht gezogen werden müssen. Flächen für eine 
Nachverdichtung stehen in der Gemeinde Selmsdorf nicht zur Verfügung.  
Wie im Umweltbericht dargestellt, besitzt das Plangebiet aufgrund der Nut-
zung (Ackerfläche) und der umgebenden Störquellen nur bedingt eine Bedeu-
tung als Trittsteinbiotop und trägt insbesondere durch die vorhandene Zer-
schneidungsachse der B 104 wenig zum Biotopverbund bei.  

 
Der GRLP stellt in den Karten 3 - 9 Schutzwürdigkeiten zu verschiedenen 
Themenbereichen dar. Hier variieren die Schutzwürdigkeitsdarstellungen. Die 
dargestellten Schutzwürdigkeiten in den Karten 3 - 9 können aufgrund ihrer 
Großmaßstäbigkeit und Übersichtscharakter nicht für baugebietsscharfe Be-
trachtungen herangezogen werden.  
Hier ist demzufolge eine differenzierte Auseinandersetzung erforderlich. So-
wie eine Analyse und Bewertung der tatsächlichen Standortfaktoren.  
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde und unter Berücksichti-
gung der Herstellung eines Abschirmgrüns am östlichen Plangebietsrand 
stimmt die uNB der Herauslösung zu. 
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Die Gemeinde weist die Vorwürfe zurück, dass die Berichte stark fehlerbehaf-
tet sind. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ist zur Beurtei-
lung der relevanten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eine Kartierung 
nach den Mindestanforderungen der Hinweise zur Eingriffsregelung M-V oder 
eine Potentialabschätzung unter Berücksichtigung eines Worst-Case-
Szenarios möglich. Im vorgelegten AFB wird erläutert, dass als Methodik eine 
Potentialabschätzung gewählt wird. Prinzipiell ist die Aussage, dass es bei 
einer Worst-Case-Betrachtung zum übersehen von Artvorkommen kommt, 
zurückzuweisen. Es wurden das Vorkommen aller notwendigen Arten bzw. 
Artengruppen berücksichtigt. 
Dem Planverfasser steht die Wahl eines Planungsbüros zudem frei. Das Pla-
nungsbüro verfügt neben Stadtplaner*innen auch über hauseigene Land-
schaftsplaner*innen. Ein Interessenskonflikt liegt nicht vor, da sich auch das 
Planungsbüro an die übergeordneten Regelwerke halten muss. 
 
Die Gemeinde weist den Vorwurf, dass der vorgelegte Artenschutzrechtliche 
Fachbeitrag nicht den allgemein üblichen Anforderungen entspricht, zurück. 
Es werden die gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG notwendigen Abhandlungen 
durchgeführt und dementsprechende Maßnahmen festgelegt. Die zuständige 
Behörde zur Beurteilung der artenschutzfachlichen Ausführungen stimmt den 
Darstellungen zu.  
Anmerkung: Zudem sei darauf verwiesen, dass sich der Plan bereits im Betei-
ligungsverfahren vor der HzE von 2018 befand und somit nach den Regelun-
gen der ursprünglichen „Hinweise zur Eingriffsregelung“ zu Ende geführt wird. 
Zudem ist die HzE maßgebliche Grundlage für die naturschutzfachliche Ein-
griffsregelung.  
Die rechtlichen Grundlagen sowie das methodische Vorgehen des Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) sind ausführlich in Kapitel 1 des AFB 
dargelegt. Der AFB basiert auf einer Potentialabschätzung unter Berücksichti-
gung eines Worst-Case-Szenarios. Diese Vorgehensweise ist mit der zustän-
digen uNB abgestimmt.  
Ebenso wird der Vorwurf, dass weder im AFB noch im Planentwurf eine Bio-
topkartierung enthalten ist, zurückgewiesen. Der Umweltbericht enthält in 
Kapitel 5 eine Biotopkarte (Abb. 10) sowie ausführliche Beschreibungen der 
einzelnen Biotoptypen.  
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Auch widerspricht die zuständige uNB der vorgelegten Biotopkartierung nicht, 
in der das Plangebiet im Wesentlichen als Ackerfläche dargestellt wird. 
 
Die Gemeinde hat sich im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bebau-
ungsplan mit möglichen Standortalternativen auseinandergesetzt.  
Unter Berücksichtigung der dargestellten Argumentation wird die Bedeutung 
des Plangebietes als Teil des Biotopverbundes widerlegt. Zudem sind die 
Darstellungen der übergeordneten Planung großmaßstäblich und sind im 
Rahmen des Bebauungsplanes kleinteiliger zu betrachten.  
 
Die Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange (§ 44 BNatSchG) und 
der Nachweis der Verträglichkeit mit den Zielen der Natura 2000-Gebietes (§ 
34 BNatSchG) sind grundsätzlich zu trennen. Beide Belange wurde sach- und 
fachgerecht abgeprüft und der genehmigenden Behörde vorgelegt. Es wurde 
in beiden Fällen eine Zustimmung der Behörde erzielt. Die Gemeinde weist 
die geäußerten Vorwürfe zurück. 
Es gibt keine pauschale Entfernung, ab welcher eine Verträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden muss. Vielmehr ist abzuprüfen, ob durch die Planung 
erhebliche Auswirkungen auf die Schutzziele des Natura 2000-Gebietes er-
reicht werden können. Dies wurde im vorliegenden Fall im Vorfeld bereits 
ausgeschlossen.  
 
4. Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Allerdings sind die 
Flächen des Lauener Hofes nicht mit den Flächen für das geplante Gewerbe-
gebiet gleichzusetzen. Zum einen ist dabei die Größe der Flächen zu nennen, 
weiterhin die Verkehrsanbindung. Zum anderen wäre die Wohnbevölkerung 
der Ortslage Lauen in diesem Fall noch konkreter belastet. Auch in Bezug auf 
Ihren Punkt 5. Die Ausweisung einer gewerblichen Baufläche in der Ortslage 
Lauen steht daher in keinem Fall zur Diskussion. 
Der Gemeinde Selmsdorf erschließt sich nicht, wie Sie auf der einen Seite 
Lärm und Luftverschmutzungen ausschließen möchten, das Gewerbe aber 
direkt in die Ortslage Lauen verlagert werden soll. Die Gemeinde Selmsdorf 
hat im Vorfeld der Planung Standorte untersucht und untereinander abgewo-
gen. Der gewählte Standort konnte dabei die meisten Vorteile auf sich verei-
nen. 
 
5. Die Hauptwindrichtung in der Gemeinde Selmsdorf ist Südwest. Da die 
Ortslage Lauen südöstlich des Plangebietes liegt, kann davon ausgegangen 
werden, dass in der überwiegenden Zeit des Jahres Lärm- und Luftbelastun-
gen von der Ortslage Lauen ferngehalten werden. 
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6. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Jedoch ist das geplan-
te Gewerbegebiet nahezu vollständig von Grünflächen eingerahmt, die eine 
Einsicht lediglich in einem Teilbereich entlang der Bundesstraße ermöglichen. 
Dies ist im vorhandenen Gewerbegebiet nicht der Fall.  

 
Landschaftsbild - Darstellung wichtiger Sichtbeziehung, topographische Karte 
© GeoBasis DE/M-V, 2021, eigene Darstellung. 
 
7. Die Gemeinde Selmsdorf hat sich im Rahmen der Planung mit mehreren 
Standortalternativen auseinandergesetzt. Das Plangebiet hat sich dabei als 
am geeignetsten erwiesen. 
Zwar scheinen die Flächen gegenüber der Deponie zunächst besser geeignet 
zu sein, da keine direkte Wohnnutzung angrenzt, allerdings liegen auch hier 
Vorbelastungen vor, die durchaus zu einer Einschränkung eines Gewerbege-
bietes führen können, z.B. der Betrieb der Deponie sowie die Windenergiean-
lagen. Zudem würden auch bei diesem Standort erhöhte Verkehre durch den 
Hauptort entstehen, wenn sich die Betriebe aus beiden Gewerbegebieten 
miteinander vernetzen. Mittlerweile stehen die Flächen außerdem nicht mehr 
zur Verfügung, da sie als Teil einer Ökokontomaßnahme der Deponie (Ent-
siegelung, Beweidung, Vernässung) entwickelt wurden.  
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Die weitere Alternative wurde zwischenzeitlich im Rahmen der Bebauungs-
pläne Nr. 16 und Nr. 16.1 mit Wohnnutzungen bebaut. 
 
Gemäß dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM) kommt der Gemeinde Selmsdorf eine Sonderrolle entsprechend 
der Grundzentren zu. Diese sollen in besonderen Maße Entwicklungsimpulse 
für Wohnfunktionen und für Gewerbe aufnehmen. Die Gemeinde Selmsdorf 
soll demnach die gewerbliche Bauflächenentwicklung entsprechend ihres 
Eigenbedarfs entwickeln. Dieses Ziel wird mit der vorgelegten Planung ver-
folgt. 
 
 
8. Die Ausführungen zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde begrüßt die 
Absichten das touristische Angebot in der Ortslage Lauen zu diversifizieren. 
Dennoch kann die Gemeinde keine unüberwindbaren Hindernisse in der 
Ausweisung eines Gewerbegebietes am geplanten Standort erkennen. Auf-
grund der Waldfläche, die sich zwischen Gewerbegebiet und der Ortslage 
Lauen erstreckt, und die Kontingentierung von Lärmemissionen im Nachtzeit-
raum kann in der geplanten Gewerbegebietsausweisung keine Einschränkung 
der privaten Pläne erkannt werden. 
 
 
Die Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Einwände zur Kenntnis. Diese 
werden nachfolgend behandelt. 
 
1. Die Fläche des hier behandelten Plangebietes ist kein Bestandteil des Grü-
nen Bandes. Diese Einschätzung wird auch von der unteren Naturschutzbe-
hörde geteilt. Die Bestrebungen, das Grüne Band zu einem Biotop- und Grün-
verbund mit europäischer Bedeutung zu entwickeln, werden von der Gemein-
de sehr wohlwollend begleitet. Dazu wurden eigens Flächen durch die Ge-
meinde angekauft. Das Plangebiet ist dementsprechend auch kein Bestandteil 
des geplanten Naturmonumentes. Insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Herauslösungsverfahren erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit der 
Funktion der Fläche als Teil des Biotopverbundes. Für die Gemeinde sind die 
bestehenden Vorbelastungen für die Ausweisung des Gewerbegebietes an 
dieser Stelle entscheidend. Wenngleich das Plangebiet sich im weiteren Um-
feld des Grünen Bandes befindet und auch hier Trittsteinbiotope eine wichtige 
Rolle spielen, stellen die Bundesstraße sowie das bestehende Gewerbegebiet 
eine deutliche Einschränkung einer Biotopverbindung dar. Diese Argumenta-
tion ist für die Gemeinde entscheidend für die Wahl des Standortes. Des Wei-
teren fanden Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde (uNB) statt. 
Es wird zwar von Seiten der uNB eine potentielle Trittsteinfunktion angenom-
men, dennoch wird unter Beachtung aller Aspekte wird einer Herauslösung 
aus dem Landschaftsschutzgebiet trotz der möglichen Biotopverbundfunktion 
zugestimmt.  
 
2. Für die Errichtung eines Gewerbegebietes in der geplanten Größe ist keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Diese ist im zweistufigen Regel-
verfahren im Rahmen des Umweltberichts bereits integriert. Es wurden alle 
Schutzgüter betrachtet. Die Erarbeitung einer gesonderten UVP gemäß 
UVPG ist nicht angezeigt. 
 
3. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Jedoch ist das geplan-
te Gewerbegebiet nahezu vollständig von Grünflächen eingerahmt, die eine 
Einsicht lediglich in einem Teilbereich entlang der Bundesstraße ermöglichen.  
Von einer Einschränkung des Tourismus im Allgemeinen geht die Gemeinde 
daher nicht aus. Zudem wurden die Firsthöhen entsprechend der vorhande-
nen Bäume festgesetzt. Auch die Festsetzung von Emissionskontingenten 
dient dem Schutz der Ortslage Lauen. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
6. 
 
 
 
7. 
 
8. 
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Landschaftsbild - Darstellung wichtiger Sichtbeziehung, topographische Karte 
© GeoBasis DE/M-V, 2021, eigene Darstellung. 
 
4. Der geplante Radweg verläuft im Südosten des Plangebietes bis zur Gins-
terfläche. Die Gemeinde wollte diesen eigentlich bis zur Tank- und Raststätte 
fortführen. Da allerdings auch die Ginsterfläche innerhalb des LSG liegt, wur-
de seitens des Landkreises Nordwestmecklenburg keine Weiterführung im 
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 9 in Aussicht gestellt. Dies wird im Nach-
gang des Bebauungsplanes weiter zu klären sein. Die Gemeinde beabsichtigt 
nach wie vor eine sichere Radwegeverbindung herzustellen und den im Be-
bauungsplan dargestellten Fuß- und Radweg bis an den vorhandenen Weg 
im Bereich der Tankstelle weiterzuführen. Dies wäre auch bereits Inhalt des 
Bebauungsplanes gewesen, wenn die untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises NWM diese Vorgehensweise nicht verworfen hätte. Die Darstellung 
des Fußweges im LSG hätte dazu geführt, dass der Bebauungsplan nicht 
genehmigungsfähig gewesen wäre. Die Erarbeitung einer Lösung für die Wei-
terführung des Fußweges folgt. 
Der Eingriff, der durch die Ausweisung des Gewerbegebietes entsteht, wird 
durch gemeindeeigene Ökokontomaßnahmen vollständig ausgeglichen. 
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 5. Gemäß § 13 Bundesnaturschutzgesetz sind nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit 
dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren. Für MV 
wurden die „Hinweise zur Eingriffsregelung“ entwickelt um das Kompensati-
onserfordernis zu berechnen. Durch den Ankauf von Ökopunkten kann ein 
Ausgleich erfolgen. Die Pflege der Flächen werden von dem Ökokontoinhaber 
übernommen. Die Ausgleichsflächen innerhalb des Plangebietes betreffend 
ist es Anliegen der Gemeinde die Grünstrukturen insbesondere in den Rand-
bereichen zu erhalten und zu erweitern. Somit wird u.a. auch ein Sichtschutz 
für die Ortslage Lauen gewährleistet. Ebenso werden die wertvolleren Biotop-
strukturen im nordöstlichen Anschluss an das Plangebiet durch Gehölzpflan-
zungen abgeschirmt. Die Gemeinde hat sich mit den Ausführungs- und Pfle-
gekosten für die Ausgleichsmaßnahmen auseinandergesetzt und entspre-
chend in den Haushalt eingestellt. Das Entstehen von Ausgleichsmaßnahmen 
ist Bestandteil eines jeden Bebauungsplanes im Regelverfahren. Diese Kos-
ten sind Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. 
 
6. Diese Aussage ist unkorrekt. In Teilen des Gewerbegebietes sind Tätigkei-
ten im Nachzeitraum praktisch ausgeschlossen. Dieser Zeitraum erstreckt 
sich von 22.00 bis 6.00 Uhr. In einem Bereich sind Arbeiten im Nachtzeitraum 
z.B. in geschlossenen Hallen möglich. Nichtsdestotrotz weist die Gemeinde 
Selmsdorf darauf hin, dass die Festsetzung von Lärmkontingenten aus-
schließlich dem Schutz der Wohnfunktion in der Ortslage Lauen dienen. 
 
7. Diese Aussage ist fachlich nicht gänzlich korrekt. Sicherlich müssen zur 
Herstellung der Erschließung Anpassungen des Geländes vorgenommen 
werden. Grundsätzlich kann aber auch ein bewegtes Gelände baulich genutzt 
werden. 
 
8. Die Gemeinde Selmsdorf hat sich im Rahmen der Planung mit mehreren 
Standortalternativen auseinandergesetzt. Das Plangebiet hat sich dabei als 
am geeignetsten erwiesen. 
Zwar scheinen die Flächen gegenüber der Deponie zunächst besser geeignet 
zu sein, da keine direkte Wohnnutzung angrenzt, allerdings liegen auch hier 
Vorbelastungen vor, die durchaus zu einer Einschränkung eines Gewerbege-
bietes führen können, z.B. der Betrieb der Deponie sowie die Windenergiean-
lagen. Zudem würden auch bei diesem Standort erhöhte Verkehre durch den 
Hauptort entstehen, wenn sich die Betriebe aus beiden Gewerbegebieten 
miteinander vernetzen. Mittlerweile stehen die Flächen außerdem nicht mehr 
zur Verfügung, da sie als Teil einer Ökokontomaßnahme der Deponie (Ent-
siegelung, Beweidung, Vernässung) entwickelt wurden. 
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Die Gemeinde setzt sich nachfolgend mit den Argumenten der privaten Stel-
lungnahme auseinander: 
 
1. Die Fläche des hier behandelten Plangebietes ist kein Bestandteil des Grü-
nen Bandes. Diese Einschätzung wird auch von der unteren Naturschutzbe-
hörde geteilt. Die Bestrebungen, das Grüne Band zu einem Biotop- und Grün-
verbund mit europäischer Bedeutung zu entwickeln, werden von der Gemein-
de sehr wohlwollend begleitet. Dazu wurden eigens Flächen durch die Ge-
meinde angekauft. Dieser Flächenankauf wurde aufgrund des Bebauungspla-
nes Nr. 9 durchgeführt, an einer Stelle, an der das Grüne Band sehr schmal 
ist. Zudem wurden die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen durch einen 
Umweltplaner begleitet, um auf dem Plangebiet ähnlichen Böden den Aus-
gleich realisieren zu können. Die Gemeinde Selmsdorf begrüßt die Bemühun-
gen eine Biotopvernetzung am innerdeutschen Grenzstreifen zu erhalten. 
Durch die Bereitschaft, die Entwicklungen durch Flächenankauf aktiv zu un-
terstützen, hat die Gemeinde dies auch zum Ausdruck gebracht. In Vorberei-
tung des Planverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 9 wurde daher auch eine 
mögliche Beeinträchtigung des Projektraums geprüft. 
Die Gemeinde ist jedoch an einer dynamischen Weiterentwicklung interes-
siert. Sie hat sich als wichtiger Gewerbestandort mit günstigen Voraussetzun-
gen durch die Nähe zu Lübeck und der verkehrstechnischen Erschließung 
entwickelt.  
 
2. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Bereich der Grünen Bandes 
als Nationales Naturmonument ausgewiesen werden soll. Die Umsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 steht diesem Ziel nicht entgegen.  
 
3. Aufgrund der Unvereinbarkeit der Planungsziele mit den Zielen des 
Schutzgebietes wurde ein Herauslösungsverfahren begonnen. Gemäß der 
Stellungnahme der zuständigen uNB befindet sich dieses Verfahren kurz vor 
dem Abschluss. Die zu klärenden Punkte wurden bereits mit der uNB im 
Nachgang zur Stellungnahme erörtert. Es wurde eine Lösung gefunden, so 
dass die Gemeinde nun von einem zeitnahen Abschluss des Herauslösungs-
verfahrens ausgeht.  
Unter Beachtung der mit der uNB abgestimmten Maßgaben wird die bean-
tragte Herauslösung in Aussicht gestellt. Ebenso wurde mit der uNB darüber 
Konsens erzielt, dass es sich bei dem Plangebiet um keinen Bestandteil des 
Grünen Bandes handelt, es sich jedoch im weiteren Funktionsraum des Grü-
nen Bandes befindet. Das Plangebiet wäre somit ohnehin nicht Bestandteil 
der Ausweisung des Nationalen Naturmonuments geworden.  
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Des Weiteren wurde in den Planunterlagen detailliert der Standort betrachtet. 
Es liegen anthropogene Vorbelastungen durch das bestehende Gewerbege-
biet und die Tank- und Raststätte vor. Des Weiteren wirkt die Bundesstraße 
als deutliche Zerschneidungsachse. 
Die Gemeinde hat sich im Rahmen des Bebauungsplanes auch mit alternati-
ven Standorten auseinandergesetzt. Für den gewählten Standort sprechen 
die benannten Vorbelastungen. Gleichzeitig gewährleisten die benannten 
Strukturen eine gute verkehrliche Anbindung und mögliche erwünschte Sy-
nergieeffekte mit dem vorhandenen Gewerbegebiet. Zudem stehen andere 
vergleichbare Flächen innerhalb des Gemeindegebietes nicht zur Verfügung.  
 
4. Für die Errichtung eines Gewerbegebietes in der geplanten Größe ist keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. Diese ist im zweistufigen Regel-
verfahren im Rahmen des Umweltberichts bereits integriert. Es wurden alle 
Schutzgüter betrachtet. 
 
5. Die Gemeinde Selmsdorf nimmt die Forderung zur Kenntnis und weist da-
rauf hin, dass ein „Grünes Gewerbegebiet“ grundsätzlich im Plangebiet ent-
stehen kann. Dazu bedarf es nicht nur der Festsetzung einzelner Maßnah-
men, sondern auch dem Willen der Unternehmen sowie der Machbarkeit 
diesbezüglich für kleinere Unternehmen. Die Gemeinde setzt im Rahmen des 
Bebauungsplanes großzügige Grünflächen zum Erhalt bzw. zur Erweiterung 
fest. Ebenfalls wurden im Rahmen der textlichen Festsetzungen verbindliche 
Maßnahmen getroffen, die das Kleinklima, den Artenschutz sowie grünordne-
rische Belange abdecken. Aus Sicht der Gemeinde erscheint es allerdings 
zum jetzigen Zeitpunkt wenig sinnvoll diese Regelungen bis ins kleinste Detail 
festzusetzen, da auch die ökonomische Auslastung des Gewerbegebietes 
betrachtet und abgewogen werden muss. Dennoch wird die Gemeinde 
Selmsdorf auch nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens mit den künf-
tigen Unternehmen in Verbindung stehen und versuchen, die Entwicklung 
möglichst nachhaltig zu beeinflussen bzw. die Unternehmen auf mögliche 
„grüne“ Entwicklungsmöglichkeiten ihres neuen Standortes hinweisen. 
 

 
 
 


